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Richtlinien Uber die Vergutung von Prufungstatigkeiten

20322

Richtlinien
tiber die Vergiitung von Priifungstatigkeiten

RdErl. d. Finanzministeriums - B 2203 -511-1VA 3 -
V. 22.11.2001 -

Der Gemeinsame RdErl. des Finanzministeriums und des Innenministeriums v. 28.10.1969 (SMBI.
NRW. 20322) wird wie folgt geandert:

1.
Nummer 2.3 erhalt folgende Fassung:

2.3

In anderen als den in Nummer 2.2 bezeichneten Fallen werden fur die Prifung eines Priiflings
die folgenden Betrage festgesetzt, die unter Bertcksichtigung des Umfangs der Prufungstatig-
keit hochstens gezahlt werden durfen:

1.

a) Erste Staatspriifungen, die ein Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule abschlieBen —
soweit

nicht unter Ziffer 2 fallend - 256,-- Euro

b) Zweite Staatsprifungen — soweit nicht unter Ziffer 2 fallend - 256,-- Euro
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c) Laufbahnprifungen fur den hoheren Dienst 256,-- Euro

2.
Staatsprufungen fur das Lehramt an

a) der Realschule 218,-- Euro
b) Sonderschulen bzw. fur Sonderpadagogik 218,-- Euro
c) der Grundschule und Hauptschule bzw. fiir die Primarstufe und die Sekundarstufe | 173,-- Eurc

3.
a) Laufbahnprifungen fiir den gehobenen Dienst 128,-- Euro

b) Laufbahnprifungen fir den mittleren Dienst 64,-- Euro
c) Laufbahnprifungen fir den einfachen Dienst 45,-- Euro
d) Aufstiegsprifungen: Der fur die jeweilige Laufbahnpriifung festgelegte Betrag

e) Eignungspriifungen der Polizeivollzugsbeamten, Zwischenprifungen und Erweiterungspri-
fungen:
Zwei Drittel des fur die jeweilige Laufbahnprifung festgelegten Betrages

4.
a) AbschluBprifungen fiir Ausbildungsberufe 55,-- Euro

b) Verwaltungseigene Prifungen fir Arbeiter 45,-- Euro

c) Zwischenprifungen fir Ausbildungsberufe: Zwei Drittel des Betrages fur die AbschluBpri-
fung.

Im Rahmen der Hochstbetrage kdnnen auch Vergltungen fir die Ausarbeitung von Priifungsar-
beiten und flir andere mit der Vorbereitung oder Durchfiihrung von Priifungen verbundene Ar-
beiten gezahlt werden.

2.
Nummer 2.6 wird gestrichen; Nummer 2.7 wird Nummer 2.6.

Abschnitt | tritt am 1.1.2002 in Kraft; die Betrage gelten fiir Priifungen, die erstmals nach dem
31.12.2001 abgeschlossen und abgerechnet werden.

MBI. NRW. 2001S. 1570

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/2


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2001-81

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Vergütung von Prüfungstätigkeiten 


